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389. Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
über die Bekämpfung der Bovinen Spongifor-

men Encephalopathie (BSE)

Auf Grund des § 1 Abs. 4 des Tierseuchengeset-
zes (TSG), RGBl. Nr. 177/1909, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 746/1988, wird
verordnet:

§ 1. Die Bovine Spongiforme Encephalopathie
(BSE) bei Rindern ist eine anzeigepflichtige
Tierseuche im Sinne des § 16 TSG.

§ 2. Wenn die BSE bei Rindern auftritt, so sind
folgende Bestimmungen des Tierseuchengesetzes
anzuwenden:

§ 1 Abs. 1 und 3, § 2, § 2 c, § 7 Abs. 2 und 3, § 14,
§ 15, § 17, § 19, § 20 Abs. 1 lit. c, d, e, g und h, § 20
Abs. 5, § 21, § 22 Abs. 2 und 3, § 23, § 24 Abs. 1, 2, 4
lit. d, i, j und k, § 25, § 26, § 27, § 28, § 30, § 48
Abs. 1 Z 1 lit. a bis c, § 48 Abs. 3, § 50, § 51, § 57,
§ 58, § 59, § 61 Abs. 1 lit. a bis e, g und h, § 61 Abs. 2
bis 5, § 63, § 64, § 68, § 71, § 73, § 74 und § 75.

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 1991
in Kraft.

Ettl

3 9 0 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres, mit der die Verordnung des Bundesmi-
nisters für Inneres vom 11. Juli 1986, BGBl.
Nr. 415, in der Fassung der Verordnung vom
27. September 1989, BGBl. Nr. 471, über die
Pauschalierung einer Gefahrenzulage geändert

wird

Auf Grund des § 19 b in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in

der derzeit geltenden Fassung, wird mit Zustim-
mung des Bundeskanzlers und des Bundesministers
für Finanzen verordnet:

Artikel I

Der § 2 Z 2 der Verordnung des Bundesministers
für Inneres vom 11. Juli 1986, BGBl. Nr. 415, über
die Pauschalierung einer Gefahrenzulage wird wie
folgt geändert:
„2. für Wachkommandanten, Gendar-

meriepostenkommandanten, Kom-
mandanten der Außenstellen der
Gendarmerieposten, Kriminalab-
teilungen und Verkehrsabteilun-
gen, Bezirksgendarmeriekomman-
danten, die Stellvertreter dieser
Beamten und die Hauptsachbear-
beiter und Sachbearbeiter der Kri-
minalabteilungen und Verkehrsab-
teilungen, sofern sie nicht unter Z 1
fallen, sowie die als Wachhabende
den Wachzimmern zugewiesenen
Wachebeamten, weiters für alle
Wachebeamten, die zumindest die
Hälfte der Plandienstzeit im exe-
kutiven Außendienst verbringen 7,94%."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1991 in Kraft.

Löschnak
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391 . Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft über die Zulassung
von Telekopierern zur Einreichung von An-
bringen an das Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft und an den Milchwirt-

schaftsfonds

Auf Grund der §§ 84 und 92 Abs. 2 des
Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 210, in der
Fassung der Marktordnungsgesetz-Novelle 1991,
BGBl. Nr. 380, in Verbindung mit § 86 a der
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, zu-
letzt geändert durch BGBl. Nr. 660/1989, wird
verordnet:

§ 1. Für Anbringen im Sinne des § 86 a Abs. 1
erster Satz Bundesabgabenordnung, die in Angele-
genheiten des Abschnittes D des Marktordnungsge-
setzes an das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft oder an den Milchwirtschaftsfonds
gerichtet werden und die nach den maßgeblichen
Vorschriften nicht bei einer anderen Behörde
einzureichen wären, wird die Einreichung unter
Verwendung eines Telekopierers (Telefaxgerätes)
zugelassen.

§ 2. Wird ein Anbringen gemäß § 1 unter
Verwendung eines Telekopierers eingereicht, so ist
der Einschreiter verpflichtet, das Original des
Anbringens vor Einreichung zu unterschreiben und
durch sieben Jahre zu Beweiszwecken aufzubewah-
ren. Diese Frist läuft vom Schluß des Kalenderjah-
res, in dem das betreffende Anbringen unter
Verwendung eines Telekopierers eingereicht wor-
den ist.

§ 3. Die Verordnung tritt mit 1. August 1991 in
Kraft.

Fischler

392. Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft über die Ermächti-
gung von Landeshauptmännern zur Erteilung
von Ausfuhrbewilligungen und Verlängerung
der Geltungsdauer von Einfuhrbewilligungen

Auf Grund des § 7 Abs. 1 des Außenhandelsgeset-
zes 1984, BGBl. Nr. 184, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 257/1989 wird verord-
net:

§ 1. Die Landeshauptmänner der Länder Burgen-
land, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steier-
mark, Tirol und Vorarlberg werden ermächtigt,
Ausfuhrbewilligungen an Antragsteller, die ihren
Sitz oder Wohnsitz im betreffenden Land haben,
nach Maßgabe des § 2 zu erteilen.

§ 2. Die im § 1 genannten Landeshauptmänner
werden ermächtigt, entgeltliche Rechtsgeschäfte,
welche die Ausfuhr von nachstehenden, in der
Anlage A 2 zum Außenhandelsgesetz 1984 ange-
führten Waren zum Gegenstand haben, zu geneh-
migen, wenn der Warenwert je Rechtsgeschäft
1 Million Schilling nicht übersteigt.

§ 3. Weiters werden die Landeshauptmänner der
in § 1 genannten Länder ermächtigt, für jene Obst-
und Gemüsesorten, für die der Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft in Vollziehung des
Außenhandelsgesetzes 1984 eine mengenmäßig
unbeschränkte Einfuhr zugelassen hat, die Gel-
tungsdauer der vom Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft ausgestellten Einfuhrbewilligungen
zu verlängern, wenn der Endtermin für die
mengenmäßig unbeschränkte Einfuhr erstreckt
wird.

§ 4. Die Verordnung tritt mit 1. September 1991
in Kraft. Die Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft vom 30. Jänner 1990,
BGBl. Nr. 89, über die Ermächtigung von Landes-
hauptmännern zur Erteilung von Ausfuhrbewilli-
gungen und Verlängerung der Geltungsdauer von
Einfuhrbewilligungen tritt mit Ablauf des 31. Au-
gust 1991 außer Kraft.

Fischler

393. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der B 91
Loiblpaß Straße im Bereich der Stadtgemeinde

Ferlach

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 159/1990 wird verord-
net:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 91
Loiblpaß Straße wird im Bereich der Stadtgemeinde
Ferlach wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 23,15 und bindet bei km 23,31 wieder in den
Bestand ein.
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Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Straßentrasse aus den beim Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt der
Kärntner Landesregierung sowie bei der Stadtge-
meinde Ferlach aufliegenden Planunterlagen im
Maßstab 1 : 500 zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

3 9 4 . Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der B 221
Wiener Gürtel Straße und der B 227
Donaukanal Straße im Bereich der Stadt

Wien

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 159/1990 wird verord-
net:

1. Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 221
Wiener Gürtel Straße wird im Bereich der Stadt
Wien wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Rampe 100 beginnt bei
km 0,085 der bestehenden Rampe R und bindet
nach Überbrückung des Donaukanals bei km 0,431
in die Richtungsfahrbahn Brigittenauer Lände der
B 227 Donaukanal Straße ein.

2. Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 227
Donaukanal Straße wird im Bereich der Stadt Wien
wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Rampe 200 beginnt bei
km 6,98 der Richtungsfahrbahn Brigittenauer
Lände der B 227 Donaukanal Straße und bindet bei
km 0,448 in die bestehende Rampe S ein.

3. Im einzelnen ist der Verlauf der neu
herzustellenden Rampen aus den beim Bundesmini-
sterium für wirtschaftliche Angelegenheiten sowie
beim Magistrat der Stadt Wien (MA 18 und MA 28)
aufliegenden Planunterlagen im Maßstab 1 : 1000
zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf die
vorangeführten Straßenabschnitte Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel
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